










Beschlussvorlage     Stadt Ratzeburg 2008 – 2013 

        Datum: 24.03.2010 

Datum Nicht 
öffentlich

TOP Ergebnis Bemerkung 

Planungs-, Bau- 
und Umwelt-
ausschuss

29.03.2010 nein 10.             

                                  

                 

Berichterstatter:   Wolf/ Klossek Amt/Aktenzeichen: 6/61/66 

Umstellung/ Optimierung von Ampelschaltungen im Stadt-
gebiet, Antrag der FRW-Fraktion vom 10.03.2010 

Zielsetzung: Gewährleistung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsar-
ten und alle Verkehrsteilnehmer, Umsetzung des Verkehrs-
konzeptes Inselstadt  

Beschlussvorschlag:  Der Ausschuss für Bau und Umwelt beschließt: 

1. An der Lichtsignalanlage Knotenpunkt „An der Brauerei / 
Fischerstraße / Seestraße“ soll eine Induktionsschleife in 
der Fischerstraße auch für Radfahrer eingerichtet wer-
den. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel von rund 
2.500,00 € sind im Rahmen eines Nachtragshaushaltes 
2010 anzumelden. 

2. Die Kopplung der Fußgängerampel „Schulstraße / Am 
Theaterplatz“ von der Knotenpunktampel „An der Braue-
rei/ Fischerstraße/ Seestraße“ soll möglichst aufrecht er-
halten werden, um die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs zu gewährleisten. Es soll nach „intelligenten“ 
Steuerungsmöglichkeiten gesucht werden, um so den 
Fußgängern kürzere Wartezeiten einzuräumen. 

3. Die Abschaltung aller Ampelanlagen soll mit Ausnahme 
des Knotenpunktes „B 208 / Schweriner Straße / Garten-
straße / Seedorfer Straße“ nicht vor 21:00 Uhr erfolgen. 

4. Im Hinblick auf die Umsetzung des Verkehrskonzeptes 
Inselstadt und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer 
wird die Pförtnerfunktion der Knotenpunktampel „Unter 
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den Linden/ Herrenstraße/ Demolierung“ während der 
gesamten Betriebsdauer aufrechterhalten. Die Abläufe 
der Lichtsignalanlagen sind zu beobachten und ggfs. 
weiter zu optimieren. 

 gez.      gez. 
___________________    __________________     
      Bürgermeister          Berichterstatter 

Sachverhaltsdarstellung: 

Die FRW-Fraktion hat beantragt, folgende Beschlüsse zu fassen: 

1. Ampelanlage Kreuzung „An der Brauerei/ Fischerstraße/ Seestraße“, Einrichtung der 
Induktionsschleife für die Fischerstraße auf für Radfahrer 

2. Fußgängerampel „Schulstraße/ Am Theaterplatz“, Abkopplung von der Knotenpunktam-
pel „An der Brauerei/ Fischerstraße/ Seestraße“ 

3. Abschaltung der Ampelanlagen ab 20:00 Uhr, Abschaltung aller Ampelanlagen ab 20:00 
Uhr mit Ausnahme des Knotenpunktes „B 208/ Schweriner Straße/ Gartenstraße/ See-
dorfer Straße“ 

4. Aussetzen der Pförtnerfunktion bis 8:30 Uhr, Knotenpunktampel „Unter den Linden/ Her-
renstraße/ Demolierung/ Schulstraße“ 

Dazu ist von Seiten der Verwaltung folgendes auszuführen: 

Zu 1.: Im Bereich der Fischerstraße befindet sich eine Induktionsschleife für den Kraftfahr-
zeugverkehr, die auch nach Auskunft der Firma Signalbau Huber auf Radfahrer reagiert, 
sofern die Radfahrer sich auf dieser Schleife befinden. 
Da die Schleife jedoch nicht bis an den Rand der Fahrbahn eingebaut ist, kann nicht jeder 
Radfahrer erfasst werden. Hierfür sind gesonderte Induktionsschleifen für Radfahrer einzu-
bauen. Die Kosten betragen nach Auskunft der Firma Signalbau Huber rund 2500,00 €. Die 
erforderlichen Haushaltsmittel wären überplanmäßig bereitzustellen oder im Rahmen eines 
Nachtragshaushaltes anzumelden. 

Zu 2: Die vorhandene Fußgängerlichtsignalanlage Schrangenstraße/ Theaterplatz ist be-
wusst mit der Lichtsignalanlage des Knotenpunktes An der Brauerei/ Fischerstraße / See-
straße gekoppelt, um ein zweimaliges Halten nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Ver-
kehrsaufsicht würde zwar auf Antrag einer Abkoppelung zustimmen, hinsichtlich der Abläufe 
wäre es hier jedoch sinnvoller, die Kopplung möglichst aufrecht zu erhalten und zu versu-
chen, nach „intelligenten“ Steuerungsmöglichkeiten zu suchen, um kürzere Wartezeiten für 
die Fußgänger zu ermöglichen. Mit der Einführung der 2. Stufe des Verkehrskonzeptes (Fer-
tigstellung der südlichen Sammelstraße, Verkehr in beide Richtungen) wäre es wohl ohnehin 
notwendig, die beiden Anlagen zu koppeln. 

Zu 3: Wie bereits in vorangegangenen Diskussionen angeführt, findet gerade auch in den 
Abendstunden ein reger Fußgänger- und Radfahrerverkehr von den über die Stadt verteilten 
Sportstätten statt. Zudem wird auch das Stadtzentrum, der Marktplatz, durch die Lichtsignal-
anlagen als Außen-Aufenthaltsbereich vor übermäßigem Verkehrslärm geschützt. Nach 
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Rücksprache mit der Verkehrsaufsicht würde bei Antragsstellung zwar eine entsprechende 
Anordnung getroffen werden, aus Sicherheitsgründen sollten die Lichtsignalanlagen jedoch 
nicht vor 21:00 Uhr abgeschaltet werden. 

Zu 4: Hier muss die weitere Umsetzung des Verkehrskonzeptes Inselstadt konsequent und 
zielstrebig fortgeführt werden. Die Umsetzung der 1. Stufe des Verkehrskonzeptes inklusive 
der „Pförtnerampel“ und der verkehrsabhängigen Steuerung der Verkehrsströme mit der Be-
vorzugung des ÖPNV an der Pförtnerampel hat sich als absolut funktionsfähig und praktika-
bel erwiesen. Der Knotenpunkt „Unter den Linden/ Herrenstraße/ Demolierung/ Schulstraße“ 
ist seitdem kein Unfallschwerpunkt mehr. Gerade in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 8:00 Uhr 
werden an das Verkehrsleitsystem höchste Ansprüche gestellt, da in diesem Zeitraum ein 
hohes Verkehrsaufkommen, sowohl durch Schulbusse, Fußgänger (auch Schüler) als auch 
durch den Individualverkehr zu den Arbeitsstätten herrscht. Das System wird diesen Anfor-
derungen gerecht und ist u.a. für diese „Spitzen“ ausgelegt. Zu „gefahrvollen Situationen“ 
kommt es vor allem durch das z.T. wenig rücksichtsvolle Verhalten der Eltern, die ihre Kinder 
möglichst unmittelbar vor die Schultür fahren wollen. Hier könnte durch die Schule bzw. den 
Schulverband weitere Aufklärungsarbeit geleistet werden, indem die Eltern angehalten wer-
den, ihren Kindern durchaus Fußwege von einigen Metern (z.B. vom Parkplatz vor dem Rat-
haus) oder gar eine Fahrradfahrt zuzumuten. Aufgrund des beschlossenen und eingerichte-
ten Verkehrsleitsystems würde eine entsprechende Anordnung durch die Verkehrsaufsicht 
nicht getroffen werden, da diese dem Grundgedanken des Verkehrsleitsystems widerspre-
chen würde. Gleichwohl wird das System weiter beobachtet und bei Bedarf „nachjustiert“. 

Finanzielle Auswirkungen:  

Zu 1. siehe oben. Umstellungen der Verkehrsanlagen könnten voraussichtlich im Rahmen 
der Wartungsintervalle kostengünstig bewerkstelligt werden. 

Mitgezeichnet haben:  

Jakubczak 


